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Vorwort

Früher wurden Lasten durch Tiere oder Menschen bewegt. Heute stehen moderne För-
dermittel wie Fahrzeuge, Stetigförderer und Krane für den Lastentransport zur Ver-
fügung. Auch wenn sich die Technik der Fördermittel und Hebezeuge in den letzten 
Jahrzehnten rasant weiterentwickelt hat, gilt trotzdem bis heute: Lasten zu befördern ist 
mit erheblichen Gefährdungen verbunden! Dies belegen umfangreiche Befragungen in 
Unternehmen, auf die wir in diesem Lehrbuch eingehen werden. 

Betroffen von Unfällen beim Umgang mit Kranen sind meist der Kranführer sowie der 
Anschläger. Aber auch Dritte können durch den Lastentransport gefährdet und ggf. 
verletzt werden – insbesondere dann, wenn sie sich im Gefahrenbereich von Kranen 
bzw. Lasten aufhalten. Kranführer und Anschläger tragen daher bei ihrer täglichen 
Arbeit eine große Verantwortung. Sie müssen die bereitgestellten Arbeitsmittel bestim-
mungsgemäß verwenden und sich sicherheitsgerecht verhalten. 

Die Tätigkeit des Kranführers ist kein Lehrberuf. Dennoch werden dem Kranfüh-
rer wertvolle Waren und Güter anvertraut. Diese zu schützen, ist ebenfalls Aufgabe 
des Kranführers und Anschlägers. Für Kranführer existieren eindeutige Vorgaben zur 
theoretischen und praktischen Ausbildung. Dieses Lehrbuch soll dazu beitragen, die 
Ausbildung von Kranführern zu unterstützen und zu optimieren. Andere interessierte 
Personen (z.B. Ausbilder für Kranführer, Vorgesetzte, Sicherheitsbeauftragte) können 
von diesem Lehrbuch ebenfalls profitieren. 

Die nachfolgenden Inhalte wurden sorgsam ausgewählt und fachlich gegliedert. Sofern 
sinnvoll, wurden sprachliche und inhaltliche Vereinfachungen verwendet. Für Anre-
gungen seitens des Lesers sind die Autoren offen: Schicken Sie uns einfach eine E-Mail 
an vertriebsservice@springernature.com. 

Wir wünschen Ihnen beim Lesen dieses Lehrbuchs und bei Ihrer Tätigkeit als Kran-
führer bzw. Anschläger viel Freude und Erfolg.

Dietmar Kobel 

Markus Tischendorf
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Physikalische Grundlagen

Zusammenfassung
In diesem Kapitel werden technisch-physikalische Grundlagen erklärt, die für 
den sicheren Kranbetrieb unverzichtbar sind. Unkontrollierte Kran- und Lastbe-
wegungen können zu gefährlichen Situationen führen, die das Arbeiten nicht 
nur behindern, sondern Personen und Sachwerte auch unmittelbar bedrohen. 
Wie entstehen Kräfte und welche Auswirkungen können sie haben? Das wird in 
diesem Kapitel erläutert. Gleiches gilt z.B. für die Wirkungsweise des Flaschen-
zugs, die ebenfalls beschrieben wird.

3.1 Masse (Gewicht) – 14

3.2 Schwerpunkt, Standsicherheit – 14

3.3 Kraft und Gegenkraft – 15

3.4 Drehmoment, Hebelgesetz – 15

3.5 Fliehkräfte – 16

3.6 Mechanische Arbeit, Flaschenzug – 16
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(= kurzes, bodennahes Freiheben) seitlich aus. 
Es besteht Unfallgefahr! 

Die Kennzeichnung des Lastschwerpunkts 
einer eingehausten Maschine zeigt . Abb. 3.2.

In den meisten Transportfällen wird der 
Schwerpunkt der Last allerdings nicht von außen 
erkennbar sein. Daher muss der Kranführer den 
Lastschwerpunkt aufgrund seiner Ausbildung 
und Erfahrung möglichst realistisch einschät-
zen. Durch das vorsichtige Anheben der Last 
lässt sich überprüfen, ob die Annahme zur Lage 
des Schwerpunkts richtig war. Sofern eine Fehl-
einschätzung vorliegt, ist die Position des Kran-

3.1 Masse (Gewicht)

Die Masse eines Körpers wird umgangssprach-
lich als „Gewicht“ bezeichnet. Sie wird in Kilo-
gramm (kg) oder Tonnen (t) angegeben. Der 
Kran, die Lastaufnahmeeinrichtung und natür-
lich die zu befördernde Last besitzen jeweils eine 
eigene Masse. Für den sicheren Kranbetrieb ist es 
wichtig, die Masse der Lastaufnahmeeinrichtung 
sowie der Last selbst zu kennen. Ist letztere bei-
spielsweise wegen fehlender Kennzeichnung un-
bekannt, kann sie durch Wiegen ermittelt oder 
berechnet werden. 

Für die Berechnung der Masse  müssen die 
Dichte ρ (rho) und das Volumen des Körpers be-
kannt sein. Die Berechnungsformel für die Mas-
se eines Körpers lautet:

Masse = Dichte * Volumen

Die Eigenschaft eines Körpers, in seinem 
gegenwärtigen Bewegungszustand (Ruhe oder 
Bewegung) zu verharren, wird als Massen-
trägheit bezeichnet. Dem Kranführer wird die 
Massenträgheit bei abrupten Steuerbefehlen 
bewusst, welche die Last in gefährliche Pendel-
bewegungen (. Abb. 3.1) versetzen kann. 

3.2 Schwerpunkt, Standsicherheit

Im Schwerpunkt kann man sich die Masse eines 
Körpers konzentriert vorstellen. Unterstützt man 
einen Körper in seinem Schwerpunkt, so befin-
det er sich im Gleichgewicht. Abhängig von der 
Geometrie bzw. Massenverteilung eines Körpers 
kann der Schwerpunkt mittig oder außermit-
tig liegen. Auch die Position des Schwerpunkts 
außerhalb des Körpers ist möglich. 

Die Lage des Schwerpunkts ist insbesondere 
beim Anschlagen von Lasten zu beachten. Beim 
Anheben der Last muss der Kranhaken immer 
lotrecht über dem Schwerpunkt liegen. Ansons-
ten schlägt die Last kurz nach dem Anlüften  

. Abb. 3.1 Gefährliche Pendelbewegung der Last

. Abb. 3.2 Kennzeichnung des Lastschwerpunkts
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Wirkt auf einen Körper eine äußere Kraft ein, 
so wird eine gleichgroße Gegenkraft erzeugt 
(. Abb. 3.4). Die Kräfteübertragung erfolgt durch 
Berührung. Dabei hat der betreffende Körper das 
Bestreben, eine in gleicher Wirkungslinie ent-
gegengerichtete Kraft aufzubringen. Man nennt 
diese Erscheinung Kraft und Gegenkraft. Sind 
Kraft und Gegenkraft gleich groß, so herrscht 
ein Gleichgewicht. 

Kräfte auf der gleichen Wirkungslinie kön-
nen zusammengerechnet oder voneinander 
abgezogen werden. Greifen zwei Kräfte unter 
einem Winkel an einem gemeinsamen Punkt 
an, so kann ihre Wirkung auf den betreffenden 
Körper zeichnerisch durch eine Ersatzkraft dar-
gestellt werden. Der Körper verhält sich so, als 
würde an ihm nur diese resultierende Ersatz-
kraft angreifen. Umgekehrt können Kräfte auch 
in Teilkräfte zerlegt werden.

3.4 Drehmoment, Hebelgesetz

Ein Drehmoment ist eine zusammengesetzte 
physikalische Größe. Es entsteht durch Einwir-
ken einer äußeren Kraft, die senkrecht auf einen 
Hebel wirkt. Die Berechnung des Drehmoments 
erfolgt mit Hilfe der folgenden Formel:

Drehmoment = Kraft * Hebelarm

hakens durch eine Korrektur der Lastaufnahme-
mittel (z.B. Traverse) oder Anschlagmittel (z.B. 
Kette) möglich. Die Lage des Lastschwerpunkts 
beeinflusst auch die Standsicherheit eines Kör-
pers. So kann ein und derselbe Körper – je nach 
Schwerpunktlage – entweder stabil, indifferent 
oder instabil sein (. Abb. 3.3). 

 ! Achtung
Indifferente und instabile Körper stellen 
wegen ihrer erhöhten Umsturzgefahr ein 
zusätzliches Unfallrisiko dar. 

3.3 Kraft und Gegenkraft

Die große Masse der Erde übt auf jeden anderen 
Körper eine Anziehungskraft aus. Diese Anzie-
hungskraft, die Schwerkraft, ist umso stärker, je 
größer die Masse des Körpers ist. Sie ist umso 
kleiner, je weiter sich der Körper von der Erde 
entfernt. 

Die mittlere auf der Erde wirksame Erdbe-
schleunigung beträgt g = 9,81 m/s2 (vereinfacht: 
10 m/s2). Die Gewichtskraft berechnet sich aus: 

Kraft = Masse * Beschleunigung

Die Einheit von Kräften wird dabei in Newton 
(N) oder Kilonewton (kN) angegeben. Dabei gilt: 

1.000 N = 1 kN

3
Kapitel 3
Physikalische Grundlagen
3.4
Drehmoment, Hebelgesetz

. Abb. 3.3 Standsichere und kippgefährdete Lasten

. Abb. 3.4 Äußere Kräfte und Gegenkräfte  
am Beispiel eines Brückenkrans
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Drehmomente können gleichgerichtet sein oder 
in entgegengesetzte Richtungen wirksam werden. 
Mehrere gleichgerichtete Momente verstärken 
sich. Momente, die in entgegengesetzte Richtun-
gen wirken, heben sich ganz oder teilweise auf. 
Die Einheit eines Drehmoments ist Newtonmeter 
(Nm) oder Kilonewtonmeter (kNm). Ein Dreh-
moment kann verringert oder vergrößert werden, 
wenn entweder die Größe der Kraft oder die Län-
ge des Hebelarms verändert wird. 

Nach dem Hebelgesetz befindet sich ein 
Körper im Gleichgewicht, wenn die Summe 
der linksdrehenden Momente (Σ Mlinks) gleich 
der Summe der rechtsdrehenden Momente  
(Σ Mrechts). Es herrscht also ein Momenteng-
leichgewicht (. Abb. 3.5). 

In dem folgenden Beispiel eines Ausleger-
krans bedeutet dies, das bezogen auf den Dreh-
punkt (D) folgende Momentengleichung gilt:

Σ Mlinks = Σ Mrechts

Gewichtskraft G * Strecke x 

= 

Lagerkraft F * Strecke y

3.5 Fliehkräfte

Eine Fliehkraft (Zentrifugalkraft) entsteht, wenn 
sich eine Masse (z.B. Last) auf einer Kreisbahn be-
wegt. Diese findet man beispielsweise bei einem 
Karussell, aber auch bei Dreh- und Schwenkbe-
wegungen von Auslegerkranen. Von einer verti-
kalen Drehachse aus betrachtet, wirkt die Zent-
rifugalkraft immer nach außen. Sie wird mit zu-
nehmender Masse größer. Außerdem steigt sie 
im gleichen Maße an, wie sich der Kurvenradius 
verkleinert. Die Berechnung der Zentrifugalkraft 
erfolgt mit Hilfe der folgenden Formel:

Zentrifugalkraft = Masse * Geschwindigkeit2

Kurvenradius

Die Berechnung zeigt außerdem, dass sich die 
Zentrifugalkraft um den Faktor 4 vergrößert, 
wenn die Geschwindigkeit verdoppelt wird. An-
merkung: Die Geschwindigkeit geht quadratisch 
in die Berechnung ein. Die beim Kranbetrieb er-
zeugten Zentrifugalkräfte müssen sowohl vom 
Kran als auch von den Lastaufnahmeeinrich-
tungen aufgebracht werden. Bei Überlast drohen 
Schäden an den genannten Einrichtungen. 

 ! Achtung
Dreh- und Schwenkbewegungen von 
Kranen sind langsam und vorsichtig aus-
zuführen. Schnelle Drehbewegungen be-
wirken enorme Zentrifugalkräfte, welche 
die Last von der Drehachse nach außen 
wegbewegen können (Unfallgefahr). 

3.6 Mechanische Arbeit, 
Flaschenzug

Der Begriff „Arbeit“ ist uns aus dem täglichen Le-
ben geläufig. Alles was Mühe macht, wird schlecht-
hin als Arbeit bezeichnet. Auch Krane verrichten 
Arbeit, insbesondere Hubarbeit. Die Berechnung 
der (Hub-)Arbeit erfolgt nach der Formel:

Arbeit = Kraft * Weg

3
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. Abb. 3.5 Momentengleichgewicht an einem Aus-
legerkran (Kran-Eigengewicht nicht berücksichtigt)
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Dabei ist die erforderliche Kraft gleich der Ge-
wichtskraft der Last und der zurückgelegte Weg 
identisch mit der Hubhöhe. 

Die Einheit der Hubarbeit ist Newtonmeter 
(Nm) oder Joule (J), wobei gilt: 

1 Nm = 1J = (kg * m)
s2

Auch mit einem Flaschenzug wird Hubarbeit 
verrichtet. Die Tragfähigkeit des Flaschenzugs 
ist dabei abhängig von der Anzahl der tragen-

den Seile, welche die Last halten bzw. befördern. 
Je mehr Tragseile wirksam sind, desto größer ist 
die maximale Lastaufnahme. Werden Krane mit 
großen Tragfähigkeiten benötigt, macht man 
sich dieses Prinzip zu nutzen. Das Hubseil wird 
dann mehrfach eingeschert (. Abb. 3.6). 

 > Flaschenzüge bestehen aus festen und 
losen Seilrollen, die mithilfe einer Seil-
trommel Hubarbeit verrichten. Sie werden 
genutzt, um die Tragfähigkeit des Krans 
bei gleichem Hubwerk zu erhöhen. 

. Abb. 3.6 Aufbau und Funktion eines Flaschenzugs
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